
Bezuschussung von Gesundheits- und
Präventionskursen für Arbeitnehmer*innen

der Baubranche
01

Fordere den Antrag auf
Bezuschussung bzw. Kostenüber-
nahme bei uns an. Wir senden dir
diesen schnell per E-Mail zu.

02
Fülle den Antrag aus und lege den
Nachweis, dass du in einer Baufirma
beschäftigt bist, bei.

03
Wir prüfen diesen Antrag und
senden dir die Kostenübernahme-
bestätigung zu, wenn du uns die auf
Seite 2 aufgeführten Unterlagen
zugeschickt hast.

Welche Kurse kannst Du wählen?
Wichtiger Hinweis: Den Anbieter der Kurse
kannst du dir selber aussuchen.

Bewegung/ Fitness
Stressbewältigung
Rückenschule
Osteopathie für den Bewegungsapparat

Wer kann den Antrag auf Zuschuss oder bzw.
Kostenübernahme stellen?

Arbeitnehmer*innen der Baubranche, die gemäß
§ 53 Nr. 2 AO als hilfsbedürftig gelten, dürfen
diesen Antrag stellen.

Wie hoch ist die Kostenübernahme bzw. der
Zuschuss?

Wir übernehmen 50 % der Kosten, bis zu einem
Maximum von 150,00 € pro Person im Jahr. Ein
Rechtsanspruch auf die Kostenübernahme
besteht nicht.



Als Gemeinschaft Jugend, Erholung und
Weiterbildung (GJEW e. V.) setzen wir uns auch für
eine bessere Zukunft durch Bildung, Kultur und
Engagement im Arbeitsrecht für
Arbeitnehmer*innen der Baubranche ein. 

Wir sind ein Arbeiter*innenbildungsverein mit langer
Tradition: Seit unserer Gründung im Jahr 1966
haben wir uns darauf spezialisiert, Bildungsarbeit mit
kulturellen Angeboten und politischen Zielen zu
verbinden. 

Dieses Erholungsangebot bieten wir euch ganz
neu an und hoffen, dass es auf große Resonanz
stoßen wird.

Die GJEW e. V. arbeitet auch mit der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt eng
zusammen und auch die Sozialkasse des Berliner
Baugewerbes gehört zu unseren
Kooperationspartnern.

Die GJEW e. V. ist
noch viel mehr...

Warum muss ich einen Antrag einreichen?

Die GJEW e. V., ist ein gemeinnütziger
Arbeitnehmer*innenbildungsverein und
unterstützt hilfsbedürftige Haushalte.

Ob dein Haushalt als hilfsbedürftig eingestuft
werden kann, wird auf Grundlage deines
eingereichten Antrages überprüft. Damit du vorab
bereits einschätzen kannst, ob für dich die Kosten
übernommen werden können, hier die
Einkommensgrenzen für dich zur Info:

Alleinstehend: 33.780,00 €/Jahr
mit Lebenspartner*in: 48.576,00 €/Jahr

Haushaltsangehörige:
Kinder bis zu Vollendung des 6. Lebensjahres: 

      17.136,00 €/Jahr
ab Beginn des 7. bis zur Vollendung des 

      14. Lebensjahres: 18.720,00 €/Jahr
ab Beginn des 15. Lebensjahres: 22.808,00 €/ Jahr

Was benötigen wir für Unterlagen, wenn du von
uns eine Kostenübernahmebestätigung erhalten
hast?

Rechnung des Kursanbieters
Teilnahmebestätigung
aktuelle Bankverbindung

Kontaktiere
uns!

030 362019 0

hap@igbau.de

www.gjew.de

GJEW e. V., 
Am Pichelssee 45, 
13595 Berlin


